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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zielunternehmen 

Zielunternehmen im Sinne dieser Verordnung ist 

1. das Kreditinstitut,  

2. das Finanzdienstleistungsinstitut,  

3. das Versicherungsunternehmen,  

4. der Pensionsfonds oder  

5. die Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 1b des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes, 

an dem oder an der eine bedeutende Beteiligung erworben, eine bestehende bedeutende 
Beteiligung verändert oder eine bedeutende Beteiligung aufgegeben werden soll. 

§ 2 Anzeigenexemplare, Einreichungsweg und Übersetzungen 

(1) 1Ist das Zielunternehmen ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, sind die 
Anzeigen nach § 2c Absatz 1, 1b Satz 8 und Absatz 3 des Kreditwesengesetzes und die 
Anzeigen und Mitteilungen nach den §§ 7, 18 und 19 jeweils in einfacher Ausfertigung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) und der für das betroffene 
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbank einzureichen. 2Dies gilt für nachgeforderte Unterlagen und Erklärungen ent-
sprechend.  
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(2) Ist das Zielunternehmen ein Versicherungsunternehmen, ein Pensionsfonds oder eine 
Versicherungs-Holdinggesellschaft, sind die Anzeigen nach § 104 Absatz 1, 1b Satz 7 und 
Absatz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes und die Anzeigen und Mitteilungen nach den 
§§ 7, 18 und 19 jeweils in einfacher Ausfertigung der Bundesanstalt oder der zuständigen 
Landesaufsichtsbehörde einzureichen. 

(3) 1Unterlagen und Erklärungen, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, hat der An-
zeigepflichtige in amtlich beglaubigter Übersetzung einzureichen. 2Die Bundesanstalt oder 
die zuständige Landesaufsichtsbehörde kann im Einzelfall auf amtlich beglaubigte Überset-
zungen verzichten. 

§ 3 Angaben zum Empfangsbevollmächtigten im Inland 

1Anzeigepflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung 
im Inland müssen im Formular nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 17 Absatz 1 Satz 1 den Na-
men und die Anschrift eines Empfangsbevollmächtigten im Inland angeben. 2Die Bevoll-
mächtigung ist durch die Beifügung einer amtlich beglaubigten Kopie der entsprechenden 
Urkunde nachzuweisen. 

§ 4 Angaben zu Personen, Personenhandelsgesellschaften, Gesellschaften anderer 
Rechtsform und Zweckvermögen 

(1) Die nach dieser Verordnung und nach § 2c Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz des Kredit-
wesengesetzes und § 104 Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vom Anzeigepflichtigen anzugebenden natürlichen Personen sind mit  

1. vollständigem Namen,  

2. Geburtsdatum,  

3. Geburtsort und  

4. Anschrift des ersten Wohnsitzes 

zu benennen. 

(2) Die nach dieser Verordnung und nach § 2c Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz des Kredit-
wesengesetzes und § 104 Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vom Anzeigepflichtigen anzugebenden juristischen Personen, Personenhandelsge-
sellschaften und Gesellschaften anderer Rechtsform sowie Zweckvermögen sind mit 

1. Firma,  

2. Rechtsform,  

3. Sitz,  
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4. Sitzstaat,  

5. Anschrift des Hauptsitzes der Geschäftsleitung und  

6. den Ordnungsmerkmalen der gewerberechtlichen Registereintragung, sofern eine 
Eintragung besteht, 

zu benennen. 

§ 5 Kapital- und Stimmrechtsanteile 

(1) 1Bei der Berechnung der Kapital- oder Stimmrechtsanteile nach § 8 Nummer 5, § 11 
Nummer 1 und 3 sowie § 12 Absatz 2 Nummer 3 und 4 und Absatz 4 Nummer 2 sind unmit-
telbar und mittelbar über ein oder mehrere Tochterunternehmen oder gleichartige Verhältnis-
se gehaltene Anteile zu berücksichtigen. 2Die mittelbar gehaltenen Kapital- oder Stimm-
rechtsanteile sind dem mittelbar Beteiligten in vollem Umfang zuzurechnen. 3Für die Berech-
nung der Stimmrechtsanteile gelten § 1 Absatz 9 Satz 2 und 3 des Kreditwesengesetzes und 
§ 7a Absatz 2 Satz 4 und 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes entsprechend. 

(2) 1Kommt es nach dieser Verordnung auf die Höhe gehaltener Kapital- oder Stimmrechts-
anteile an, ist diese in Prozent anzugeben. 2Bei mittelbaren Anteilen sind zusätzlich die ver-
mittelnden Tochterunternehmen oder gleichartigen Verhältnisse mit den von ihnen gehalte-
nen Kapital- oder Stimmrechtsanteilen in Prozent anzugeben. 3In den Fällen einer Stimm-
rechtszurechnung sind auch diejenigen, die die betreffenden Stimmrechte halten, sowie der 
Grund der Stimmrechtszurechnung anzugeben. 
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Abschnitt 2 
Anzeige der Absicht des Erwerbs oder der Erhöhung einer 
bedeutenden Beteiligung 

§ 6 Anzeigeformulare, Vollständigkeit der Anzeige 

(1) 1Die Absicht 

1. des Erwerbs einer bedeutenden Beteiligung nach § 2c Absatz 1 Satz 1 des Kreditwe-
sengesetzes,  

2. des Erwerbs einer bedeutenden Beteiligung nach § 104 Absatz 1 Satz 1 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes,  

3. der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung nach § 2c Absatz 1 Satz 6 des Kredit-
wesengesetzes oder  

4. der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung nach § 104 Absatz 1 Satz 6 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes 

ist mit dem Formular „Erwerb-Erhöhung“ der Anlage dieser Verordnung anzuzeigen. 2Bei 
komplexen Beteiligungsstrukturen ist der Anzeige zusätzlich das Formular „Komplexe Betei-
ligungsstrukturen“ der Anlage dieser Verordnung beizufügen. 3Komplexe Beteiligungsstruktu-
ren liegen insbesondere vor bei Beteiligungen, die gleichzeitig unmittelbar und mittelbar über 
ein oder mehrere Tochterunternehmen oder ein gleichartiges Verhältnis, über mehrere Betei-
ligungsketten, im Zusammenwirken mit anderen, bei Treuhandverhältnissen oder in anderen 
Fällen der Zurechnung von Stimmrechtsanteilen nach § 1 Absatz 9 Satz 2 und 3 des Kredit-
wesengesetzes oder § 7a Absatz 2 Satz 4 und 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, je-
weils in Verbindung mit § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 und Absatz 2 des Wertpapier-
handelsgesetzes gehalten werden.  

(2) 1Die Absichtsanzeigen sind vollständig im Sinne des § 2c Absatz 1 Satz 7 in Verbindung 
mit Absatz 1a Satz 1 des Kreditwesengesetzes und des § 104 Absatz 1 Satz 7 in Verbindung 
mit Absatz 1a Satz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, wenn das Formular nach Ab-
satz 1 Satz 1 vollständig ausgefüllt ist und alle erforderlichen Anlagen beigefügt sind. 
2Können nicht alle erforderlichen Anlagen beigefügt werden, sind die Gründe hierfür an-
zugeben und die fehlenden Anlagen unverzüglich nachzureichen. 3Erst mit deren Eingang 
gelten die Absichtsanzeigen als vollständig.  

(3) Eine Anzeige gilt für die Zwecke des § 2c Absatz 1 Satz 7 des Kreditwesengesetzes als 
vollständig eingegangen, wenn sie bei der Bundesanstalt vollständig eingegangen ist.  
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§ 7 Änderung der angezeigten Absicht und der angezeigten Angaben 

(1) Gibt der Anzeigepflichtige die Absicht, eine bedeutende Beteiligung zu erwerben oder zu 
erhöhen, vor dem Erwerb oder der Erhöhung auf, hat er dies unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. 

(2) 1Ändert der Anzeigepflichtige in einem laufenden Verfahren nach § 2c Absatz 1 Satz 1 
oder Satz 6 des Kreditwesengesetzes oder nach § 104 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 6 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes seine Absicht, eine bedeutende Beteiligung am Zielunterneh-
men zu erwerben oder zu erhöhen, hat er dies vorbehaltlich des Satzes 2 unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und die nach dieser Verordnung eingereichten Unterlagen und Erklä-
rungen neu einzureichen, soweit darin einzelne Angaben anzupassen sind. 2Sofern nunmehr 
die Beteiligungsschwellen von 20 Prozent, 30 Prozent oder 50 Prozent überschritten werden 
sollen oder der Anzeigepflichtige durch den geplanten Erwerb oder die geplante Erhöhung 
Kontrolle über das Zielunternehmen erlangen würde, gilt die angezeigte Absicht als aufge-
geben; der Anzeigepflichtige hat in diesem Fall eine neue Anzeige nach § 2c Absatz 1 Satz 1 
oder Satz 6 des Kreditwesengesetzes oder § 104 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 6 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes einzureichen.  

(3) 1Ändern sich nach Absendung einer Absichtsanzeige bis zum Ende des Beurteilungszeit-
raums nach § 2c Absatz 1a des Kreditwesengesetzes oder § 104 Absatz 1a des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes Angaben in den eingereichten Unterlagen und Erklärungen, hat der 
Anzeigepflichtige die betroffenen Dokumente unverzüglich aktualisiert einzureichen, damit 
die Bundesanstalt oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde diese in ihre Beurteilung 
einbeziehen kann. 2Unterlässt er dies oder geht die Aktualisierung der Angaben so spät ein, 
dass der Behörde für deren Prüfung innerhalb des Beurteilungszeitraums nicht mehr fünf 
Arbeitstage zur Verfügung stehen, gelten die Angaben in den eingereichten Unterlagen und 
Erklärungen als nicht richtig. 

§ 8 Allgemeine Unterlagen und Erklärungen 

Den Absichtsanzeigen sind folgende Unterlagen und Erklärungen beizufügen: 

1. ein geeigneter aktueller Nachweis über die Identität oder die Existenz des Anzeige-
pflichtigen; geeignete Nachweise sind insbesondere: 

a) bei natürlichen Personen eine amtlich beglaubigte Kopie eines gültigen Auswei-
ses, der ein Lichtbild enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland 
erfüllt wird,  

b) bei sonstigen Anzeigepflichtigen amtlich beglaubigte Kopien der Gründungsdo-
kumente oder gleichwertig beweiskräftiger Dokumente und, wenn nach dem 
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Recht des Herkunftsstaates eine Eintragungspflicht in einem Register oder Ver-
zeichnis besteht oder eine Eintragung freiwillig vorgenommen wurde, ein amtlich 
beglaubigter, aktueller Auszug aus dem Handels-, Vereins-, Genossenschafts-, 
Partnerschafts- oder Stiftungsregister oder einem vergleichbaren öffentlichen 
Register oder Verzeichnis, 

2. sofern der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist, eine amtlich beglaubigte Ko-
pie der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwer-
tigen Vereinbarung,  

3. sofern der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist, eine Liste mit den persönlich 
haftenden Gesellschaftern und mit den Personen, die zur Vertretung der Geschäfte 
des Anzeigepflichtigen auf Grund Gesetz, Satzung, Gesellschaftsvertrag oder einer 
gleichwertigen Vereinbarung befugt sind, unter Darlegung von Art und Umfang ihrer 
Befugnisse sowie der Geschäftsverteilung und, sofern der Anzeigepflichtige ein 
Zweckvermögen ist, ob und in welcher prozentualen Höhe diese Personen an der 
Verteilung dessen Gewinns teilnehmen,  

4. eine aktuelle, vollständige und aussagekräftige Darstellung der geschäftlichen Aktivi-
täten des Anzeigepflichtigen,  

5. sofern der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist, eine Liste mit den natürlichen 
Personen, juristischen Personen, Personenhandelsgesellschaften oder Gesellschaf-
ten anderer Rechtsform sowie Zweckvermögen, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle der Anzeigepflichtige steht oder auf deren Veranlassung der Erwerb oder 
die Erhöhung der bedeutenden Beteiligung durchgeführt wird; hierzu zählen insbe-
sondere alle Inhaber von mehr als 25 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile 
am Anzeigepflichtigen und, sofern der Anzeigepflichtige ein Zweckvermögen ist, die-
jenigen, die 25 Prozent oder mehr des Zweckvermögens kontrollieren oder in mindes-
tens dieser Höhe an der Verteilung dessen Gewinns teilnehmen,  

6. eine Erklärung, ob im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb eine Behörde 
außerhalb der Finanzbranche eine Untersuchung durchführt oder durchgeführt hat; 
Anschrift und Bezeichnung der Behörde sowie der Verfahrensstand und bei einer ab-
geschlossenen Untersuchung deren Ergebnis, das durch amtliche Dokumente zu be-
legen ist, sind anzugeben, und  

7. eine Erklärung, ob und durch welche Personen beabsichtigt ist, Geschäftsleiter des 
Zielunternehmens auszutauschen. 

§ 9 Erklärungen und Unterlagen zur Zuverlässigkeit 

(1) 1Der Anzeigepflichtige hat zu jeder Absichtsanzeige mit dem Formular „Angaben zur Zu-
verlässigkeit“ der Anlage dieser Verordnung anzugeben, ob gegen ihn, gegen eine Person 
nach § 8 Nummer 3 oder Nummer 7 oder, sofern der Anzeigepflichtige eine natürliche Per-
son ist, gegen ein von ihm jemals geleitetes Unternehmen, oder, sofern der Anzeigepflichtige 
keine natürliche Person ist, gegen ein Unternehmen, über das er Kontrolle hat, 
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1. ein Strafverfahren geführt wird oder zu einem früheren Zeitpunkt ein Strafverfahren 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt worden ist, 

2. im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren oder vergleichbares Verfahren nach einer anderen Rechtsordnung geführt 
wird oder mit einer Verurteilung oder sonstigen Sanktion abgeschlossen worden ist, 

3. ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
oder ein vergleichbares Verfahren geführt wird oder zu einem früheren Zeitpunkt ge-
führt worden ist, 

4. eine Aufsichtsbehörde eine aufsichtliche Maßnahme eingeleitet hat oder ein solches 
Verfahren bereits mit einer Sanktion abgeschlossen worden ist und  

5. eine Registereintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Gewerbeerlaubnis durch eine 
Behörde versagt oder aufgehoben worden ist oder der Anzeigepflichtige oder eine 
Person nach § 10 Nummer 3 oder Nummer 7 in sonstiger Weise vom Betrieb eines 
Gewerbes oder der Vertretung und Führung dessen Geschäfte ausgeschlossen wor-
den ist oder ein entsprechendes Verfahren geführt wird. 

2Für jede natürliche Person und für jedes Unternehmen ist jeweils ein gesondertes Formular 
zu verwenden. 3Alle in den Formularen angegebenen Verfahren und Sanktionen sind zu er-
läutern. 4Amtlich beglaubigte Kopien von Urteilen, Beschlüssen und anderen Sanktionen sind 
dem jeweiligen Formular beizufügen.  

(2) 1Bei den Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können Strafverfahren unberücksich-
tigt bleiben, die mangels hinreichenden Tatverdachts oder wegen eines Verfahrenshinder-
nisses eingestellt oder mit einem Freispruch beendet worden sind oder bei denen eine er-
gangene Eintragung im Bundeszentralregister entfernt oder getilgt wurde. 2Entsprechendes 
gilt für Strafverfahren, die nicht von einer deutschen Strafermittlungsbehörde oder von einem 
deutschen Gericht beendet worden sind. 3Bei den Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 
4 und 5 können die Verfahren unberücksichtigt bleiben, die vor mehr als fünf Jahren vor dem 
Beginn des Jahres, in dem die Anzeige eingereicht wird, mit einer Verurteilung, Sanktion 
oder sonstigen Entscheidung abgeschlossen worden sind.  

(3) 1Der Anzeigepflichtige hat in dem jeweiligen Formular nach Absatz 1 ferner zu erklären, 
ob seine Zuverlässigkeit oder die Zuverlässigkeit der Personen nach § 8 Nummer 3 oder 
Nummer 7 als Erwerber einer bedeutenden Beteiligung an einem Zielunternehmen oder als 
Geschäftsleiter eines Zielunternehmens durch eine andere Aufsichtsbehörde geprüft worden 
ist. 2Er hat auch zu erklären, ob eine vergleichbare Prüfung durch eine andere Behörde er-
folgt ist. 3Amtliche Dokumente über das Ergebnis dieser Prüfung sind dem jeweiligen Formu-
lar beizufügen. 4Liegen dem Anzeigepflichtigen solche Dokumente nicht vor, hat er dies zu 
begründen. 5Bei den Angaben nach den Sätzen 1 und 2 können Prüfungen unberücksichtigt 
bleiben, die vor mehr als einem Jahr vor dem Beginn des Jahres, in dem die Anzeige einge-
reicht wird, abgeschlossen worden sind.  
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§ 10 Lebenslauf 

(1) Den Absichtsanzeigen sind ein Lebenslauf des Anzeigepflichtigen, sofern dieser eine 
natürliche Person ist, und ein eigenhändig unterzeichneter Lebenslauf jeder natürlichen Per-
son nach § 8 Nummer 3 oder Nummer 7 beizufügen. 

(2) 1Der nach Absatz 1 einzureichende Lebenslauf muss die nachfolgenden Angaben enthal-
ten: 

1. den vollständigen Namen,  

2. den Geburtsnamen,  

3. das Geburtsdatum,  

4. den Geburtsort,  

5. das Geburtsland,  

6. die Anschrift des ersten Wohnsitzes,  

7. die Staatsangehörigkeit,  

8. die berufliche Qualifikation einschließlich der erworbenen Abschlüsse,  

9. Weiterbildungsmaßnahmen und  

10. die Berufserfahrung, die in chronologischer Reihenfolge darzustellen ist und mit dem 
derzeit ausgeübten Beruf beginnen soll, wobei jeweils anzugeben sind: 

a) Name und Sitz des Unternehmens, für das die Person tätig ist oder war,  

b) Art und Dauer der Tätigkeit einschließlich Nebentätigkeiten, mit Ausnahme  
ehrenamtlicher Tätigkeiten,  

c) Vertretungsmacht dieser Person,  

d) ihre internen Entscheidungskompetenzen und  

e) die ihr unterstellten Geschäftsbereiche. 

2Alle Zeitangaben müssen monatsgenau erfolgen.  

§ 11 Beteiligungsverhältnisse und Konzernzugehörigkeit sowie sonstige Einfluss-
möglichkeiten 

Die Absichtsanzeigen müssen folgende Angaben zu den aktivischen und passivischen Betei-
ligungsverhältnissen, zur Konzernzugehörigkeit und sonstigen Einflussmöglichkeiten des 
Anzeigepflichtigen enthalten: 
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1. sofern der Anzeigepflichtige einem Konzern angehört: 

a) eine aussagekräftige Darstellung der Konzernstruktur mit einem Schaubild unter 
Angabe jedes Konzernunternehmens sowie der jeweils gehaltenen Kapitalanteile 
und Stimmrechtsanteile in Prozent,  

b) eine aussagekräftige Darstellung der Geschäftstätigkeit des Konzerns,  

c) eine Aufstellung der aufsichtspflichtigen Konzernunternehmen, die in der Finanz-
branche im Sinne des § 1 Absatz 19 des Kreditwesengesetzes oder des § 104k 
Nummer 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erlaubnispflichtige Geschäfte 
nach Maßgabe der Branchenvorschriften des § 1 Absatz 18 des Kreditwesenge-
setzes oder des § 104k Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes betrei-
ben, unter Angabe der betreffenden Branchenvorschrift sowie der Bezeichnung 
und der Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde; Entsprechendes gilt für 
Konzernunternehmen mit Hauptniederlassung außerhalb eines Mitgliedstaates, 
die nach den für sie maßgeblichen Vorschriften aufsichtspflichtig sind, und  

d) sofern der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist, zusätzlich,  

aa) bei welchen Konzernunternehmen und bei welchen weiteren Unternehmen er 
die Geschäfte führt und  

bb) über welche weiteren Unternehmen er Kontrolle hat, oder  

e) sofern der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist, zusätzlich eine Liste der 
nicht konzernangehörigen Personen und Unternehmen, die den in Nummer 3 ge-
nannten Kriterien entsprechen; bestehende Stimmrechtsvereinbarungen sind zu 
erläutern; 

2. sofern der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist und keinem Konzern angehört, 
eine Liste der Unternehmen, deren Geschäfte er führt oder über die er Kontrolle hat; 
es ist jeweils auch anzugeben, ob der Anzeigepflichtige die Geschäfte des angege-
benen Unternehmens führt oder über dieses Kontrolle hat;  

3. sofern der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist und keinem Konzern ange-
hört, eine Liste der natürlichen und juristischen Personen, Personenhandelsgesell-
schaften und Gesellschaften anderer Rechtsform sowie Zweckvermögen, die an dem 
Anzeigepflichtigen mindestens 10 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hal-
ten oder, unabhängig davon, ob Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden, 
einen maßgeblichen Einfluss auf den Anzeigepflichtigen ausüben können oder die, 
sofern der Anzeigepflichtige ein Zweckvermögen ist, an der Verteilung dessen Ge-
winns in Höhe von mindestens 10 Prozent teilnehmen; bestehende Stimmrechtsver-
einbarungen sind zu erläutern. 
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§ 12 Erwerbsinteressen 

(1) Den Absichtsanzeigen ist eine ausführliche Darstellung der finanziellen und der sonstigen 
Interessen des Anzeigepflichtigen an der bedeutenden Beteiligung beizufügen.  

(2) Diese Darstellung muss die Geschäftsbeziehungen beschreiben, die er oder ein von ihm 
geleitetes oder von ihm kontrolliertes Unternehmen zu 

1. dem Zielunternehmen,  

2. den vom Zielunternehmen kontrollierten Unternehmen,  

3. Inhabern von mindestens 5 Prozent der Kapitalanteile am Zielunternehmen, wobei 
auch die Höhe der Kapitalanteile anzugeben ist,  

4. Inhabern von mindestens 5 Prozent der Stimmrechtsanteile am Zielunternehmen, 
wobei auch die Höhe der Stimmrechtsanteile anzugeben ist,  

5. Geschäftsleitern des Zielunternehmens und Personen, die die Geschäfte des Zielun-
ternehmens tatsächlich führen und  

6. Mitgliedern des Aufsichtsorgans des Zielunternehmens 

 unterhält. 

(3) 1Ist der Anzeigepflichtige oder eine Person nach § 8 Nummer 3 Angehöriger einer Person 
im Sinne des Absatzes 2 Nummer 3, 4 oder 5, ist dies anzugeben. 2Angehörige im Sinne 
dieser Vorschrift sind die in § 20 Absatz 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten 
Personen. 

(4) Ferner ist anzugeben, ob und welche 

1. Personen nach § 8 Nummer 3 zugleich aufgrund Gesetz, Satzung, Gesellschaftsver-
trag oder einer gleichwertigen Vereinbarung befugt sind, die Geschäfte eines Inha-
bers nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 oder des Zielunternehmens zu führen, oder die 
Geschäfte des Inhabers tatsächlich führen oder diesen vertreten, und  

2. Inhaber von Kapital- oder Stimmrechtsanteilen am Anzeigepflichtigen zugleich Inha-
ber von mindestens 5 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile am Zielunter-
nehmen sind; die Höhe der Kapital- oder Stimmrechtsanteile ist jeweils anzugeben. 

(5) Auf Interessen oder Tätigkeiten des Anzeigepflichtigen, die den Interessen des Zielunter-
nehmens an einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung entgegenstehen könnten, ist 
gesondert einzugehen und zu erklären, wie verhindert werden soll, dass sich diese Interes-
sen negativ auf das Zielunternehmen auswirken.  
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§ 13 Finanzlage und Bonität des Anzeigepflichtigen 

(1) Der Anzeigepflichtige hat seine wirtschaftlichen Verhältnisse darzustellen. 

(2) Bei bilanzierenden Anzeigepflichtigen muss die Darstellung nach Absatz 1 folgende Un-
terlagen zum Anzeigepflichtigen enthalten: 

1. Jahresabschlüsse und, sofern diese aufzustellen sind oder freiwillig aufgestellt wur-
den, Lageberichte jeweils der letzten drei Geschäftsjahre,  

2. Berichte über die Jahresabschlussprüfung unabhängiger Abschlussprüfer der letzten 
drei Geschäftsjahre, sofern diese aufzustellen sind oder freiwillig aufgestellt wurden, 
und  

3. Kapitalflussrechnungen und Segmentberichterstattungen der letzten drei Geschäfts-
jahre, sofern diese zu erstellen sind oder freiwillig erstellt wurden. 

(3) Ist der Anzeigepflichtige eine natürliche Person, muss die Darstellung nach Absatz 1 fol-
gende Angaben enthalten: 

1. eine vollständige Aufzählung und Beschreibung seiner Einkommensquellen nebst 
Nachweisen,  

2. seine aktuelle Vermögensaufstellung unter Angabe sämtlicher Verbindlichkeiten 
nebst Nachweisen,  

3. Jahresabschlüsse und, sofern diese aufzustellen sind oder freiwillig aufgestellt wur-
den, Lageberichte jeweils der letzten drei Geschäftsjahre der vom Anzeigepflichtigen 
kontrollierten Unternehmen und der Unternehmen, deren Geschäfte er führt, und  

4. Berichte über die Jahresabschlussprüfung unabhängiger Abschlussprüfer der letzten 
drei Geschäftsjahre der vom Anzeigepflichtigen kontrollierten Unternehmen und der 
Unternehmen, deren Geschäfte er führt, sofern diese aufzustellen sind oder freiwillig 
aufgestellt wurden. 

(4) Gehört der Anzeigepflichtige einem Konzern an, muss die Darstellung nach Absatz 1 zu-
sätzlich enthalten: 

1. Konzernabschlüsse der letzen drei Geschäftsjahre, sofern diese zu erstellen sind  
oder freiwillig erstellt wurden, und  

2. Berichte über die Konzernabschlussprüfung unabhängiger Abschlussprüfer der letz-
ten drei Geschäftsjahre, sofern diese zu erstellen sind oder freiwillig erstellt wurden.  

(5) 1Handelt es sich bei dem Zielunternehmen um ein Versicherungsunternehmen, einen 
Pensionsfonds oder eine Versicherungs-Holdinggesellschaft und sind die Unterlagen nach 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 nicht schlüssig oder bestehen Anhaltspunkte, dass diese Unterla-
gen die geschäftlichen Verhältnisse des Anzeigepflichtigen nicht zutreffend darstellen, kann 
die Bundesanstalt oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde verlangen, dass der Anzei-
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gepflichtige diese Unterlagen auf seine Kosten durch einen von der Bundesanstalt oder der 
zuständigen Landesaufsichtsbehörde zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen 
hat. 2Entsprechendes gilt für die Unterlagen nach Absatz 4. 

(6) 1Wurde die Bonität des Anzeigepflichtigen von einer oder mehreren Ratingagenturen be-
urteilt, hat der Anzeigepflichtige das jüngste Rating jeder Ratingagentur anzugeben und je-
weils durch aussagekräftige Unterlagen der beurteilenden Ratingagentur zu belegen. 2Glei-
ches gilt in Bezug auf die Bonität des Konzerns, dem der Anzeigepflichtige angehört, sowie 
in Bezug auf die nicht konzernangehörigen Unternehmen, über die der Anzeigepflichtige, 
sofern dieser eine natürliche Person ist, Kontrolle hat oder deren Geschäfte er führt. 3Liegen 
dem Anzeigepflichtigen die Unterlagen nach Satz 1 nicht vor, hat er dies zu begründen. 

§ 14 Finanzierung des Erwerbs, Offenlegung sämtlicher Vereinbarungen 

Den Absichtsanzeigen sind eine aussagekräftige, lückenlose Darstellung und geeignete, 
lückenlose Nachweise über das Vorhandensein und die wirtschaftliche Herkunft der Eigen- 
und Fremdmittel, die für den Erwerb eingesetzt werden sollen, sowie sämtliche im Zusam-
menhang mit dem beabsichtigten Erwerb getroffenen Vereinbarungen und Verträge beizufü-
gen. 

§ 15 Geschäftsplan, Darstellung strategischer Ziele und Pläne 

(1) 1Erlangt der Anzeigepflichtige durch den geplanten Erwerb oder die geplante Erhöhung 
der bedeutenden Beteiligung Kontrolle über das Zielunternehmen, ist der Anzeige ein Ge-
schäftsplan beizufügen, der die mit dem Erwerb oder der Erhöhung verfolgten strategischen 
Ziele und Pläne des Anzeigepflichtigen nachvollziehbar beschreibt. 2Der Geschäftsplan hat 
insbesondere aussagekräftige Angaben zur geplanten strategischen Entwicklung, zur ge-
planten Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie zu Auswirkungen auf 
die Unternehmensstruktur und -organisation des Zielunternehmens zu enthalten. 3Die Anga-
ben zur geplanten strategischen Entwicklung haben allgemeine Ausführungen zu den we-
sentlichen Zielen des Beteiligungserwerbs und den zur Zielerreichung geplanten Maßnah-
men zu enthalten. 4Dies umfasst insbesondere: 

1. Beweggründe für den Beteiligungserwerb,  

2. mittelfristige Vermögens- und Ertragsziele,  

3. angestrebte Synergieeffekte im Zielunternehmen,  

4. eine mögliche Neuausrichtung der Geschäftsaktivitäten,  

5. eine geplante Umverteilung von Kapital im Zielunternehmen und  
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6. allgemeine Vorgaben und Festlegungen für die Einbeziehung und Integration des 
Zielunternehmens in die Konzern- und in die Gruppenstruktur des Erwerbers; dies be-
inhaltet eine Beschreibung der wesentlichen angestrebten Synergieeffekte mit ande-
ren Unternehmen des Konzerns und der Gruppe sowie eine Beschreibung der 
Grundsätze und Verfahren zur Führung und Steuerung der Unternehmensbeziehun-
gen innerhalb des Konzerns und der Gruppe. 

5Die Angaben zur geplanten Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage umfas-
sen die Planbilanzen und Plangewinn- und Planverlustrechnungen für die nächsten drei Ge-
schäftsjahre nach dem Erwerb oder der geplanten Erhöhung der bedeutenden Beteiligung 
sowohl für das Zielunternehmen als auch für den Konzern. 6Darüber hinaus sind insbesonde-
re für die nächsten drei Geschäftsjahre nach dem Erwerb oder der geplanten Erhöhung der 
bedeutenden Beteiligung sowohl für das Zielunternehmen als auch für den Konzern an-
zugeben: 

1. die prognostizierten Kapitalkennziffern,  

2. die Höhe der voraussichtlichen Risikopositionen,  

3. ein Ausblick auf geplante gruppeninterne Geschäfte. 

7Die Angaben zu den Auswirkungen auf die Unternehmens- und Organisationsstruktur des 
Zielunternehmens haben insbesondere zu umfassen:  

1. Auswirkungen auf die Zusammensetzung und Aufgabenbereiche der Unternehmens-
organe und der von ihnen eingesetzten Ausschüsse,  

2. Änderungen der Rechnungslegungsmethode und wesentlichen Änderungen der Lei-
tungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse; dies beinhaltet auch Angaben zu wesentli-
chen Änderungen hinsichtlich der Internen Revision und der Compliance-Funktion 
und zu einem Wechsel bei den leitenden Mitarbeitern mit Schlüsselfunktion,  

3. wesentliche Änderungen der eingesetzten IT-Systeme und IT-Sicherheitssysteme 
und  

4. Auswirkungen auf die Grundsätze für die Delegation und Auslagerung von Unter-
nehmensaktivitäten und -prozessen auf andere Unternehmen oder Personen. 

(2) Wenn durch den geplanten Erwerb oder durch die geplante Erhöhung der bedeutenden 
Beteiligung an dem Zielunternehmen Kapital- oder Stimmrechtsanteile im Umfang von 
20 Prozent bis 50 Prozent vom Anzeigepflichtigen gehalten werden oder von diesem auf das 
Zielunternehmen ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann und der Anzeigepflichtige 
nach dem geplanten Erwerb oder der geplanten Erhöhung der bedeutenden Beteiligung kei-
ne Kontrolle über das Zielunternehmen hat, sind der Anzeige Dokumente beizufügen, die 
folgende Informationen beinhalten: 

1. aussagekräftige Angaben zur geplanten strategischen Entwicklung nach Absatz 1 
Satz 3 und 4 und  
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2. aussagekräftige Angaben im Sinne des Absatzes 3, die jedoch zusätzlich detaillierte 
Aussagen über die Art der beabsichtigten zukünftigen Einflussnahme auf die finan-
zielle Ausstattung sowie die Kapitalallokation des Zielunternehmens beinhalten müs-
sen. 

(3) Wenn durch den geplanten Erwerb oder durch die geplante Erhöhung der bedeutenden 
Beteiligung an dem Zielunternehmen Kapital- oder Stimmrechtsanteile unter 20 Prozent vom 
Anzeigepflichtigen gehalten werden, von diesem auf das Zielunternehmen kein maßgebli-
cher Einfluss ausgeübt werden kann und der Anzeigepflichtige nach dem geplanten Erwerb 
oder der geplanten Erhöhung der bedeutenden Beteiligung auch keine Kontrolle über das 
Zielunternehmen hat, sind der Anzeige Dokumente beizufügen, die folgende Informationen 
beinhalten:  

1. eine aussagekräftige Darstellung der allgemeinen strategischen Ziele, die mit dem 
Erwerb verfolgt werden; anzugeben ist hierbei unter anderem, wie lange die Anteile 
voraussichtlich gehalten werden und ob in einem absehbaren Zeitraum nach dem 
Erwerb die Anteilshöhe verändert werden soll,  

2. die beabsichtigte zukünftige Einflussnahme auf das Zielunternehmen unter Angabe 
der Gründe hierfür und  

3. Aussagen zur Bereitschaft und der wirtschaftlichen Fähigkeit, dem Zielunternehmen 
zukünftig weiteres Kapital, sofern dies notwendig wird, zur Verfügung zu stellen. 

§ 16 Abweichende Vorlage- und Nachweispflichten 

(1) 1Der Anzeigepflichtige muss Unterlagen und Erklärungen nicht erneut einreichen, die er 
bereits mit einer früheren Anzeige nach § 2c Absatz 1 Satz 1, 5 oder 6 des Kreditwesenge-
setzes in der ab dem 18. März 2009 geltenden Fassung oder § 104 Absatz 1 Satz 1, 5 oder 
6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der ab dem 18. März 2009 geltenden Fassung in-
nerhalb des letzten Jahres vor der aktuellen Absichtsanzeige eingereicht hat, wenn sich die 
in den Unterlagen und Erklärungen enthaltenen Angaben nicht verändert haben. 2Die Bun-
desanstalt oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde kann im Einzelfall einen längeren 
Zeitraum zulassen. 3Ist der Anzeigepflichtige bereits Inhaber einer bedeutenden Beteiligung, 
braucht er seine Identität oder Existenz nach § 8 Nummer 1 nicht erneut nachzuweisen. 4Die 
Bundesanstalt oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde kann die in den Sätzen 1 und 3 
genannten Unterlagen und Erklärungen jedoch im Rahmen des § 2c Absatz 1a Satz 3 bis 9 
des Kreditwesengesetzes oder des § 104 Absatz 1a Satz 3 bis 9 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes anfordern.  

(2) 1Den Absichtsanzeigen müssen folgende Unterlagen und Erklärungen nicht beigefügt 
werden, wenn der Anzeigepflichtige 
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1. der Bund, die Deutsche Bundesbank, ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen 
des Bundes oder eines Landes, ein Land, eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband 
ist: die Unterlagen und Erklärungen der §§ 8 bis 15,  

2. ein zugelassenes Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, Versicherungsun-
ternehmen, Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesell-
schaft mit Sitz im Inland ist: die Unterlagen und Erklärungen nach § 10 Nummer 1 bis 
6 und den §§ 9 bis 14,  

3. eine Versicherungs-Holdinggesellschaft ist: die Unterlagen und Erklärungen nach § 8 
Nummer 1, 3, 5 und 6 und den §§ 9 bis 14,  

4. eine Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach § 1 
Absatz 3a Satz 1 oder Satz 2 des Kreditwesengesetzes ist und der Bundesanstalt die 
Unterlagen und Erklärungen nach § 16 Absatz 2 der Anzeigenverordnung vorliegen: 
die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 9 und 10,  

5. eine Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 104a Absatz 2 Nummer 4 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach 
§ 104k Nummer 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist und der Bundesanstalt  
oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde die Unterlagen und Erklärungen nach 
§ 13e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 13e 
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vorliegen: die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 9 und 10,  

6. eine Zentralregierung, Zentralnotenbank, Regionalregierung oder örtliche Gebietskör-
perschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder die Eu-
ropäische Zentralbank ist: die Unterlagen und Erklärungen der §§ 8 bis 15,  

7. ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Einlagen-
kreditinstitut, Wertpapierhandelsunternehmen, E-Geld-Institut, Versicherungsunter-
nehmen oder Pensionsfonds ist: die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 9 und 
10,  

8. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe 
der Richtlinie 85/611/EWR des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3) in der je-
weils geltenden Fassung beaufsichtigt wird: die Unterlagen und Erklärungen nach 
den §§ 9 und 10, oder  

9. ein Konzernunternehmen eines Konzerns ist, dem mehrere Anzeigepflichtige angehö-
ren, und der Bundesanstalt eine vollständige Anzeige nach § 6 von einem dieser An-
zeigepflichtigen fristgerecht vorgelegt worden ist: die Unterlagen und Erklärungen 
nach den §§ 9 und 10, soweit der andere konzernangehörige Anzeigepflichtige ver-
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pflichtet war, diese einzureichen, sowie die Unterlagen und Erklärungen nach § 11 
Nummer 1 Buchstabe a bis d und § 13 Absatz 4 und 6 Satz 2. 

2Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) 1Die Bundesanstalt oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde kann auf Absichtsan-
zeigen nach § 6 Absatz 1 bei den Anzeigepflichtigen, die konzernangehörig sind, ganz oder 
teilweise verzichten, soweit sie am Zielunternehmen nur mittelbar beteiligt wären und nicht 
an der Spitze des Konzerns stehen. 2Die Bundesanstalt oder die zuständige Landesauf-
sichtsbehörde unterrichtet den Anzeigepflichtigen schriftlich über diese Entscheidung. 
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Abschnitt 3 
Weitere Anzeige- und Mitteilungspflichten; Übergangsvor-
schrift 

§ 17 Anzeige der Absicht der Verringerung oder Aufgabe einer bedeutenden Beteili-
gung 

(1) 1Die Absicht 

1. der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung nach § 2c Absatz 3 Satz 1 des Kre-
ditwesengesetzes,  

2. der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung nach § 104 Absatz 3 Satz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes,  

3. der Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung nach § 2c Absatz 3 Satz 1 des Kreditwe-
sengesetzes oder  

4. der Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung nach § 104 Absatz 3 Satz 1 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes 

ist mit dem Formular „Aufgabe-Verringerung“ der Anlage dieser Verordnung anzuzeigen. 
2Auf die Absichtsanzeigen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 ist § 6 Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend anzuwenden. 

(2) 1Der Anzeigepflichtige hat in einer Anlage zu dem Formular nach Absatz 1 Satz 1 zu er-
klären, auf wen er die Kapital- oder Stimmrechtsanteile übertragen wird. 2Ist ihm diese Anga-
be nicht möglich, hat er dies in der Anlage zu begründen. 

(3) Für alle Absichtsanzeigen nach Absatz 1 gilt § 16 Absatz 3 entsprechend. 

§ 18 Anzeige von Änderungen beim Inhaber einer bedeutenden Beteiligung 

1Der Anzeige nach § 2c Absatz 1 Satz 5 des Kreditwesengesetzes oder § 104 Absatz 1 
Satz 5 des Versicherungsaufsichtgesetzes sind für jede neu bestellte Person nach § 8 Num-
mer 3 die Unterlagen und Erklärungen nach den §§ 9 und 10 beizufügen. 2Die Anzeige ist 
entbehrlich, wenn der Inhaber der bedeutenden Beteiligung  

1. der Bund, die Deutsche Bundesbank, ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen 
des Bundes oder eines Landes, ein Land, eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband 
ist,  
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2. ein zugelassenes Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut, Versicherungsun-
ternehmen oder Pensionsfonds, eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, Kapitalan-
lagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft mit Sitz im Inland ist,  

3. eine Finanzholding-Gesellschaft oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft nach § 1 
Absatz 3a Satz 1 oder Satz 2 des Kreditwesengesetzes ist und der Bundesanstalt die 
Unterlagen und Erklärungen nach § 16 Absatz 2 der Anzeigenverordnung vorliegen,  

4. eine Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 104a Absatz 2 Nummer 4 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder gemischte Finanzholding-Gesellschaft im Sinne 
des § 104k Nummer 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist und der Bundesanstalt 
oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde die Unterlagen und Erklärungen nach 
§ 13e Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 13e 
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 2 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vorliegen oder  

5. eine Zentralregierung, Zentralnotenbank, Regionalregierung oder örtliche Gebietskör-
perschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder die Eu-
ropäische Zentralbank ist. 

§ 19 Ergänzende Mitteilungen bei nachträglichen Änderungen beim Inhaber einer 
bedeutenden Beteiligung zur Sicherung der Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Stellen im Europäischen Wirtschaftsraum 

1Ist der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut, Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds mit Sitz im Inland, hat er unverzüg-
lich schriftlich unter Angabe des betreffenden Staates und der Bezeichnung der jeweils zu-
ständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen, wenn er  

1.  in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als Einlagenkre-
ditinstitut, E-Geld-Institut, Wertpapierhandelsunternehmen, Erstversicherungsunter-
nehmen oder Rückversicherungsunternehmen zugelassen wird, wobei die Identitäts-
nummer, unter der der Anzeigepflichtige bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ge-
führt wird, anzugeben ist; 

2.  Mutterunternehmen eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zugelassenen Einlagenkreditinstituts, E-Geld-Instituts, Wertpapierhan-
delsunternehmens, Erstversicherungsunternehmens oder Rückversicherungsunter-
nehmens wird oder 
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3.  die Kontrolle über ein in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zugelassenes Einlagenkreditinstitut, E-Geld-Institut, Wertpapierhandelsunter-
nehmen, Erstversicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen er-
langt. 

2Das Einlagenkreditinstitut, E-Geld-Institut, Wertpapierhandelsunternehmen, Erstversiche-
rungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ist 
auch mit der Identitätsnummer, unter der es bei der zuständigen Aufsichtsbehörde geführt 
wird, anzugeben. 

§ 20 Übergangsvorschrift 

Auf Anzeigen nach § 2c des Kreditwesengesetzes in der bis zum 17. März 2009 geltenden 
Fassung und auf Anzeigen nach § 104 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der bis zum 
17. März 2009 geltenden Fassung sind die Vorschriften dieser Verordnung nicht anzuwen-
den. 
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